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Auszug 

– als Anlage zu dem Schreiben vom 14.02.2008 an den  
Innen- und Rechtsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages 

 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Landesbauor dnung für Schleswig-Holstein 
 
 
Zu den Paragrafen im Einzelnen: 
 
Zu § 2 – Begriffe 
 
In den vergangenen Jahren sind Städte mit interessanten Wasserflächen zunehmend mit 
Anfragen von Projektentwicklern für Haus- oder Wohnboote konfrontiert worden. Strukturell 
handelt es sich weit überwiegend um Einfamilienhäuser auf pontonähnlichen Schwimmkör-
pern. Diese Projekte fallen bisher in eine Regelungslücke, da sie per Definitionen weder eine 
bauliche Anlage noch ein Boot sind. Da es für die örtliche Baupraxis nahe liegt, die Anforde-
rungen an Einfamilienhäuser identisch zu sehen – egal ob mit dem Boden fest verbunden 
oder auf dem Wasser schwimmend – stellt sich die Frage, ob die bauaufsichtlichen Anforde-
rungen nicht gleichermaßen für letztere gelten sollen [bezieht sich auch auf § 1 (2) Nr. 6]. 
 
 
Zu § 3 – Allgemeine Anforderungen 
 
In Absatz 2 ist der Halbsatz „und keine unzumutbaren Belästigungen entstehen“ angefügt 
worden. Da die allgemeinen Anforderungen im Allgemeinen schon allgemein genug sind, 
stellt sich hier die Frage, worin der zusätzliche Regelungsbedarf besteht und wer die „unzu-
mutbaren Belästigungen“ nachweisen soll. Dieser Zusatz ist im Übrigen eine überflüssige 
Abweichung von der MBO. 
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Zu § 5 – Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken  
 
In Absatz 2 soll neuerdings geregelt werden, dass die Bewegungsflächen für Feuerwehrfahr-
zeuge nicht nur ausreichend befestigt und tragfähig sein müssen, sondern auch als solche 
(von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar) zu kennzeichnen und „ständig freizuhal-
ten“ sind, was heißt, dass ausweislich Satz 2 „Fahrzeuge ... nicht abgestellt werden dürfen“. 
 
Hier stellt sich die Frage, ob damit die Unteren Bauaufsichtsbehörden zukünftig in diesen 
Fällen hier auch für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig sein sollen. 
 
Zu § 6 – Abstandsflächen, Abstände 
 
Nach Absatz 6 (3) soll zukünftig bei der Bemessung der Abstandsflächen eine nachträgliche 
Wärmedämmung außer Betracht bleiben aber nur bis zu 0,20 m Dicke, wenn ein Abstand 
von mindestens 2,30 m zur Nachbargrenze erhalten bleibt. 
 
Es war bisher schon im Wege der vorhabenbezogenen Befreiung möglich, Unterschreitun-
gen zuzulassen und dies ohne Tiefenbegrenzung. Es stellt sich also die Frage, worin der 
Regelungsbedarf zum Einen grundsätzlich besteht – denn auch hier handelt es sich gegen-
über der MBO um eine Eigenkreation –, zum Anderen ist der Sinn einer Tiefenbegrenzung 
fraglich. 
 
Zu Absatz 7 (5) stellt sich die Frage, ob neuerdings Schutzwände und geschlossene Einfrie-
dungen in Gewerbe- und Industriegebieten in den Abstandsflächen in unbegrenzter Höhe zu-
lässig sein sollen; bisher galt eine Höhenbeschränkung von 2,00 m. 
 
 
Zu § 12 - Baustelle 
 
Gemäß Absatz 3 soll eine Kennzeichnung der Baustelle nur noch bei der Ausführung nicht 
verfahrensfreier Bauvorhaben notwendig sein. Bisher war es auch bei Bauvorhaben im Sin-
ne des alten § 74 (1) notwendig, ein Schild mit Bezeichnung des Bauvorhabens sowie der 
Namen und der Anschriften von Entwurfsverfassern, Bauleitern und Bauunternehmen für 
den Rohbau zu benennen. 
 
Da gerade die verfahrensfreien Bauvorhaben wegen ihrer Fehleranfälligkeit von besonderem 
Interesse für repressives Handeln der Bauaufsichtsbehörden sind, stellt sich die Frage, wa-
rum hier durch Anonymisierung der Baustelle das Verfahren für die Bauaufsichtsbehörden 
erschwert werden soll. 
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Zu § 29 – Außenwände  
 
Nach Absatz 4 sollen bei Doppelfassaden und ähnlichem „gegen die Brandausbreitung be-
sondere Vorkehrungen“ getroffen werden. Hierbei handelt es sich zwar um eine Übernahme 
aus der MBO, trotzdem bleibt offen, welche Maßnahmen hier im Einzelnen gemeint sein 
können. 
 
 
Zu § 34 – 1. und 2. Rettungsweg 
 
In Absatz 1, letzter Halbsatz, ist neu geregelt, dass beide Rettungswege „innerhalb des Ge-
schosses über den selben notwendigen Flur führen“ dürfen. 
 
 
 
Hierbei handelt es sich zwar um eine Übernahme aus der MBO, jedoch erscheint das Szena-
rio der Nutzung desselben Flures für beide Rettungswege widersprüchlich. 
 
 
Zu § 51 – Sonderbauten 
 
In Absatz 2 (7) Versammlungsstätten haben sich durch Übernahme der Regelungen aus der 
MBO für die Praxis wesentliche Änderungen ergeben. So ist nach a) die Schwelle bei Ver-
sammlungsräumen von 100 auf 200 Besucher verdoppelt worden und zu b) bei Anlagen im 
Freien der entsprechende Grenzwert von 400 auf 1.000 Besucher angehoben worden. 
 
Nach Nr. 8 gelten Schank- und Speisegaststätten jetzt nicht mehr generell, sondern nur noch 
mit mehr als 40 Gastplätzen als Sonderbauten. 
 
In Anbetracht der Qualität der Bauvorlagen in der Vergangenheit werden konkrete Auswir-
kungen auf die Baupraxis erwartet.  
 
 
Zu § 63 – Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen 
 
Nach Absatz 1 (2) b sind nun alle Arten von Aufzügen verfahrensfrei – in Bezug auf die tech-
nische Gebäudeausrüstung. Dass es sich ansonsten nach § 51 (1) Nr. 9 (neu) um Sonder-
bauten handelt, erschließt sich zunächst nicht. Daher müsste hier für Aufklärung gesorgt 
werden. In der MBO fehlt in § 61 (1) Nr. 2 eine Freistellung von Aufzügen. 
 
Zu Nr. 10 b) und c) ist darauf hinzuweisen, dass zukünftig Öffnungen für Fenster und Türen 
und bei tragenden Bauteilen ohne Größenbeschränkung und damit ohne statischen Nach-
weis zulässig sind, ebenso Verblendungen bis Gebäudeklasse III.  
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Beide Regelungen sind zwar aus der MBO übernommen worden, allerdings sind Zweifel an 
der Praktikabilität angebracht. 
 
Absatz 2 Nr. 2 lautet im Zusammenhang gelesen: 
 
„Verfahrensfrei ist die Änderung der Nutzung von Anlagen, wenn die Errichtung oder Ände-
rung der Anlage nach Absatz 1 verfahrensfrei wäre.“ 
 
Diese Regelung erweist sich angesichts des materiellen Regelungsgehalts als nicht sinnvoll 
und zeigt, dass auch sonst sinnvolle Übernahmen aus der MBO nicht kritiklos erfolgen soll-
ten [dort § 61 (2) Nr. 2].  
 
Zu Absatz 3 ist festzustellen, dass man sich in Anbetracht des neuen Regelungskonvolutes 
es bei dem § 69 (5) (alt) belassen sollte, selbst wenn es sich auch hier um eine Übernahme 
aus der MBO 2002 handelt. Die Neufassung stellt eine überflüssige Steigerung des bisheri-
gen Regelungsinhaltes dar, der wesentlich praxisnäher war. Im Übrigen stellt sich die Frage, 
weshalb zu Nr. 2 zwar die Gebäudeklassen I und III, nicht aber II verfahrensfrei beseitigt 
werden können. 
 
 
Zu § 68 – Genehmigungsfreistellungen 
 
In Absatz 2 (4) ist nicht dargestellt, aufgrund welcher Sach- und Rechtslage die Gemeinde 
erklären sollte, „dass ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll“. Dies ergibt 
sich erst aus Absatz 9, in dem wiederum „insbesondere“ auf die „sonstigen Voraussetzungen 
des Absatzes 2“ Bezug genommen wird, die allerdings bereits jeweils für sich selbst geregelt 
sind. Weiterhin kann die Erklärung der Gemeinde auch erfolgen, wenn sie es „aus anderen 
Gründen für erforderlich hält“.  
 
Hier wären weitergehende Erläuterungen ausgesprochen hilfreich, worum es dabei über-
haupt gehen kann.  
 
Insgesamt handelt es sich bei dieser Regelung um eine überflüssige Übernahme aus der 
MBO. Dort wird im Übrigen bei der Erklärung der Gemeinde ausdrücklich auf „das verein-
fachte Baugenehmigungsverfahren“ abgestellt, in der LBO heißt es dagegen schlicht „Bau-
genehmigungsverfahren“. Ist hier nun das Verfahren nach § 67 oder § 69 oder vielleicht bei-
des – und falls ja – mit welchen Unterscheidungen gemeint? 
 
 
Zu § 69 – Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 
 
„Wenn nach Absatz 1 die Vereinbarkeit der Vorhaben mit den Vorschriften der LBO nicht ge-
prüft wird“, bleibt die Frage, wie die Bauaufsichtsbehörde nach Absatz 2 über Abweichungen 
entscheiden soll. Die Ergänzung „Abweichungen“ ist ebenso neu wie nicht praktikabel.  
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Nach Absatz 8 kann die Bauaufsicht „zusätzliche Unterlagen“ anfordern, wenn sich dies „bei 
der weiteren Prüfung der Bauvorlagen“ ergibt. Nach Absatz 1 soll aber außer bei Sonderbau-
ten gar nicht mehr geprüft werden. Dieser Widerspruch ist aufzuklären. 
 
 
Zu § 70 – Bautechnische Nachweise 
 
Zunächst ist zu fragen, ob nach Absatz 3 ein Kriterienkatalog für die nach Nr. 2 erforderli-
chen Prüfungen auf der Grundlage des § 83 (3) zeitgleich mit der neuen LBO in Kraft treten 
soll.  
 
Vorsorglich sei zur Aufstellung eines derartigen Kriterienkatalogs auf eine aktuelle Feststel-
lung der Geschäftsstelle der Ingenieurkammer Bremen hingewiesen, wonach dort 60 % aller 
Kataloge durch die Bauvorlageberechtigten falsch ausgefüllt worden sind. Dies geht auf eine 
im Sommer 2006 durchgeführte Überprüfung von Bauakten zurück und bedeutet im Ergeb-
nis, dass 60 % der betreffenden Wohngebäude hätten statisch geprüft werden müssen.  
 
Dazu passt das Schreiben einer Versicherung, wonach sich durch die flächendeckende Ein-
führung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens die Anzahl der Berufshaftpflichtschä-
den aus dem Bereich des öffentlichen Baurechts innerhalb von 9 Jahren verdreifacht habe 
(Quelle: Der Prüfingenieur, April 2007, Seite 12). 
 
Als Fazit heißt es: „Das Risiko, als privater Bauherr auf Pfusch am Bau hereinzufallen, ist 
durch die Deregulierung also immens angestiegen“. (ebenda, Seite 6) 
 
 
Zu § 71 – Abweichungen 
 
Im Vorspann zum Gesetzentwurf wird unter dem Punkt B – Lösungen – in der Nr. 5 darauf 
hingewiesen, dass bisherige Kann- und Sollregelungen in unmittelbar gesetzesabhängige 
Zulässigkeitstatbestände umgewandelt worden sind, „da der Abbau von Verfahren und Prü-
fungen durch punktuelle Ermessensentscheidungen der Bauaufsichtsbehörden den jeweili-
gen Einzelfall unterlaufen würde“. 
 
Es passt schlecht zu dieser Misstrauensvermutung, dass jetzt in Absatz 1 die Bauaufsichts-
behörde generell Abweichungen zulassen kann, und das bei relativ niedrigschwelligen Be-
dingungen. Ob dies der Einheitlichkeit des Gesetzesvollzuges dienlich ist, bleibt fraglich. Die 
Neuerung ist jedenfalls auf eine Übernahme aus der MBO zurückzuführen [dort § 67 (1)]. 
 



 

 Seite - 6 - 

 
Zu § 82 – Ordnungswidrigkeiten 
 
Im Katalog der Ordnungswidrigkeiten fehlen Verstöße gegen das BauGB und gegen die LBO 
im verfahrensfreien Bereich nach § 68 LBO (neu), wenn es sich z. B. um Verstöße gegen § 6 
Abstandsflächen handelt. Es stellt sich die Frage, ob diese Verstöße nicht geahndet werden 
sollen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
 
Marc Ziertmann 
Stellv. Geschäftsführer 
 

 


